
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/3/19 98/08/0175
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.2003

Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §10 Abs1;

AlVG 1977 §38;

Rechtssatz

Eine ausdrückliche Weigerung, eine vom AMS angebotene Beschäftigung anzunehmen, kann in der Aussage der

Arbeitslosen gegenüber einem Mitarbeiter der regionalen Geschäftsstelle des AMS, sie sei (nur) deswegen an der

Beschäftigung interessiert, weil sie dazu verp;ichtet sei, nicht erblickt werden. Ob ein Arbeitsloser eine ihm

angebotene Beschäftigung gerne oder ungerne annimmt, ist unerheblich.
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